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Verbandsgemeinde Flechtingen Flechtingen, den 10.03.2015
Die Gemeindewahlleiterin

Bekanntmachung

Die Sitzung des Wahlausschusses für die Stichwahl des Verbandsgemeindebürgermei-
sters findet am 

Dienstag, dem 24.03.2015 um 16.00 Uhr
in Flechtingen, Lindenplatz 13, Versammlungsraum, statt.

Tagesordnung:
Feststellung des Wahlergebnisses der Stichwahl des Verbandsgemeindebürgermeisters 
gem. § 37 des Kommunalwahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt

Der Wahlausschuss verhandelt und entscheidet in öffentlicher Sitzung. Der Zutritt ist 
jedermann gestattet. Der Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn außer dem Vorsitzen-
den mindestens zwei Besitzer/innen anwesend sind. Die Beschlussfassung erfolgt mit 
Stimmmehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Jacobs 
Gemeindewahlleiterin

Satzung über die Erhebung von besonderen Herstellungsbeiträgen für die 
Schmutzwasserbeseitigung des Trink- und Abwasserverbandes Börde

(Herstellungsbeitrag-II-Satzung)

Aufgrund der §§ 8 und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. S. 288), der §§ 9 und 16 des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA) vom 26.02.1998 (GVBl. LSA. S. 86), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17.06.2014 (GKG LSA S. 288, 333) und der §§ 6 und 
6c des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (KAG-LSA) vom 
13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.02.2011 (GVBl. 
LSA S. 58) hat die Verbandsversammlung des Trink- und Abwasserverbandes Börde 
in ihrer Sitzung am 24.02.2015 folgende Satzung über die Erhebung von besonderen 
Herstellungsbeiträgen für die Schmutzwasserbeseitigung beschlossen:

Abschnitt I

§ 1
Allgemeines

(1)  Der Trink- und Abwasserverband Börde (nachfolgend TAV Börde) betreibt nach 
Maßgabe der Satzung über die Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigungssat-
zung) vom 17.12.2013 u. a. eine zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 
zur Schmutzwasserbeseitigung in den Verbandsgemeinden Obere Aller (ohne die 
Gemeinden Eilsleben und Ummendorf sowie ohne den Ortsteil Marienborn der 
Gemeinde Sommersdorf), Westliche Börde (ohne die Stadt Kroppenstedt, in der 
Stadt Gröningen nur in den Ortsteilen Großalsleben und Krottorf) und in den Ein-
heitsgemeinden Stadt Oschersleben (Bode), Stadt Wanzleben-Börde (nur in den 
Ortschaften Zuckerdorf Klein Wanzleben, Remkersleben, Seehausen und Dreile-
ben (ohne OT Bahnhof)).

(2)  Der TAV Börde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung Schmutzwasserbeiträge zur 
Deckung des Aufwandes für die Herstellung der zentralen öffentlichen Abwasser-
beseitigungsanlage zur Schmutzwasserbeseitigung im Sinne von Abs. 1 für die 
Grundstücke, die vor dem 15.06.1991 bereits an eine zentrale öffentliche Abwas-
serbeseitigungsanlage zur Schmutzwasserbeseitigung angeschlossen waren oder 
angeschlossen werden konnten, zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme gebotenen besonderen wirtschaftlichen Vorteile (besondere Herstel-
lungsbeiträge). 

(3)  Der besondere Herstellungsbeitrag deckt nicht die Kosten für den Schmutzwasser- 
grundstücksanschluss (im Freigefällesystem Anschlussleitung vom Schmutzwas-
serhauptsammler bis einschließlich der Kontrolleinrichtung bzw. im Drucksystem 
Anschlussleitung vom Schmutzwasserhauptsammler bis zur Grundstücksgrenze).

§ 2
Gegenstand der Beitragspflicht

(1)  Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die zentrale öffentliche Ab-
wasserbeseitigungsanlage zur Schmutzwasserbeseitigung im Sinne von § 1 Abs. 1 
(nachfolgend zentrale öffentliche Schmutzwasseranlage) angeschlossen sind oder 
werden können, und für die

 (a)  eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen,

 (b)  eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwick-
lung im Verbandsgebiet zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen.

(2)  Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Schmutzwasseranlage tatsächlich 
angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Vorausset-
zungen des Abs. 1 nicht erfüllt sind.

(3)  Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürger-
lich-rechtlichen Sinne. In den Fällen, in denen ein vermessenes und im Bestands-
verzeichnis des Grundbuches unter einer eigenen Nummer eingetragenes Grund-
stück nicht vorhanden ist, gilt für die Veranlagung die von den Beitragspflichtigen 
zusammenhängend genutzte Fläche als jeweiliges Grundstück.

(3)  Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen eines Erb-
baurechts oder von Wohnungs- und Teileigentum auf diesem.

§ 3
Beitragsmaßstab

(1)  Der Beitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Flächenmaßstab berechnet. Da-
bei werden zur Ermittlung des Beitrages für das erste Vollgeschoss 25 % und für 
jedes weitere Vollgeschoss 15 % der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 

  Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberfläche im Mittel mehr als 1,60 m 
über die Geländeoberfläche hinausragt und die über mindestens zwei Drittel ihrer 
Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben. Zwischendecken oder 
Zwischenböden, die unbegehbare Hohlräume von einem Geschoss abtrennen, blei-
ben bei der Anwendung des voranstehenden Satzes unberücksichtigt. 

  Kirchengebäude werden als eingeschossige Gebäude behandelt. Besteht im Einzel-
fall wegen der Besonderheiten des Bauwerkes in ihm kein Vollgeschoss, werden 
bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und 
bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je angefangen 2,30 m 
Höhe des Bauwerkes (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet. 

(2) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken,
 1.  die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die Gesamt-

fläche des Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist;
 2. die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und
  a)  mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 

(§ 34 BauGB) liegen, - sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen - die 
Gesamtfläche des Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar 
ist;

  b)  mit der Restfläche im Außenbereich liegen - sofern sie nicht unter Nr. 6 
oder Nr. 7 fallen - die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für 
diese darin eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist;

 3.  die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder einer Satzung nach 
§ 35 Abs. 6 BauGB liegen sowie bei Grundstücken, die über die Grenzen einer 
solchen Satzung hinausreichen, - sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen 
- die Fläche im Satzungsbereich, wenn diese baulich oder gewerblich genutzt 
werden kann;

 4.  für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB bzw. § 
35 Abs. 6 BauGB besteht und die nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen,

  a)  wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
(§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks,

  b)  wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und 
teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des 
Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen der jeweiligen Stra-
ßengrenze und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 35 m 
dazu verläuft. 

 5.  die über die sich nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 b) oder Nr. 4 b) der Satzung ergebenden 
Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der 

jeweiligen Straßengrenze zugewandten Grundstücksseite und einer Linie hier-
zu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebau-
ung oder gewerblichen Nutzung entspricht;

 6.  für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nut-
zung als Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur 
untergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z.B. Dauerkleingärten, Schwimmbä-
der, Camping- und Festplätze nicht aber Flächen für die Landwirtschaft, Sport-
plätze und Friedhöfe) oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, 75 % der Grundstücks-
fläche;

 7.  für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nut-
zung als Sportplatz oder als Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt wer-
den, sowie bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach 
§ 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt 
ist, die Grundfläche der an die Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten 
geteilt durch die GRZ 0,20. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten 
dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den 
Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung 
der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächener-
gänzung auf dem Grundstück erfolgt; Ist die ermittelte Fläche größer als das 
Buchgrundstück, ist die Fläche des Buchgrundstücks maßgeblich.

 8.  die im Außenbereich liegen und bebaut sind, die Grundfläche der an die Ab-
wasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,20. Die 
so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre 
Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten 
verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese 
Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt. 
Die auf dieser Basis ermittelte Fläche wird in ihrer Größe durch die Gesamt-
grundstücksfläche begrenzt. Ist die ermittelte Fläche größer als das Buchgrund-
stück, ist die Fläche des Buchgrundstücks maßgeblich.

 9.  die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch Planfeststellung, 
bergrechtlichen Betriebsplan oder diesen ähnliche Verwaltungsakte eine der 
baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie, 
Untergrundspeicher pp.), die Fläche des Grundstücks, auf die sich die Plan-
feststellung, der Betriebsplan oder der diesen ähnliche Verwaltungsakt bezieht, 
wobei solche Flächen unberücksichtigt bleiben, die abwasserrelevant nicht 
nutzbar sind.

(3) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt bei Grundstücken
 1.  die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen 

(Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2)
  a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse;
  b)  für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der 

baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sonderge-
bieten i.S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen 
Baugebieten die durch 2,3 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe auf ganze 
Zahlen mathematisch auf- oder abgerundet;

  c)  für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe 
der baulichen Anlagen sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die 
durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl auf ganze Zahlen mathe-
matisch auf- oder abgerundet;

  d)  auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl 
von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene;

  e)  für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die 
Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, wenn

   ea)  für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Fläche für die Land-
wirtschaft festgesetzt ist, die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollge-
schosse der angeschlossenen Baulichkeiten,

   eb)  für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhausgebiet 
festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss,

   ec)  sie in anderen Baugebieten liegen, der in der näheren Umgebung über-
wiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) 
Berechnungswert nach 

   Buchstabe a) – c);
 2.  auf denen aufgrund von Ausnahmen und Befreiungen die Zahl der Vollge-

schosse, die zulässige Gebäudehöhe oder die zulässige Baumassenzahl über-
schritten wird, die Zahl der tatsächlichen oder sich durch Umrechnung erge-
benden Vollgeschosse,

 3.  für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB eine son-
stige Nutzung ohne oder mit nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z.B. 
Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Camping-, Sport- und Festplätze sowie 
Friedhöfe) oder die innerhalb eines im Zusammenhang gelegenen Ortsteils (§ 
34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die Zahl von einem Vollgeschoss;

 4.  für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb ei-
nes im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen (Abs. 2 Nr. 4), 
wenn sie

  a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,
  b)  unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhan-

denen Vollgeschosse;
 5.  die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Zahl der Voll-

geschosse der angeschlossenen Baulichkeit;
 6.  die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch Planfeststellung, 

bergrechtlichen Betriebsplan oder diesen ähnliche Verwaltungsakte eine der 
baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist, - bezogen auf die 
Fläche nach Abs. 2 Nr. 9 - die Zahl von einem Vollgeschoss.

(5)  Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 
oder § 35 Abs. 6 BauGB liegen, sind zur Feststellung der Zahl der Vollgeschosse 
die Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für

 1.  Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige 
Nutzungsmaß getroffen sind;

 2.  die im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB), wenn die Satzung 
keine Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält.

§ 4
Beitragssatz

(1)  Der Beitragssatz für den besonderen Herstellungsbeitrag beträgt 2,94 €/m² Bei-
tragsfläche.

§ 5
Beitragspflichtige

(1)  Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 
Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Ist 
das Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Art. 233 § 4 des Ein-
führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) belastet, ist anstelle des 
Eigentümers der Inhaber dieses Rechts beitragspflichtig.

(2)  Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als Eigentum des Volkes 
eingetragen sind, tritt an die Stelle des Eigentümers der Verfügungsberechtigte im 
Sinne von § 8 Abs. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes.

(3)  Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner, bei Wohnungs- und Teilei-
gentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

§ 6
Entstehung der Beitragspflicht

(1)   Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung der zentralen öf-
fentlichen Schmutzwasseranlage, frühestens mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

(2)   Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsächlichen An-
schluss, frühestens jedoch mit dessen Genehmigung.

§ 7
Veranlagung, Fälligkeit

Der Beitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekanntgabe 
des Bescheides fällig. 

§ 8
Billigkeitsregelungen

(1)  Übergroße Grundstücke, die nach der tatsächlichen Nutzung vorwiegend Wohn-
zwecken dienen, werden nur mit einer Teilfläche herangezogen. Als übergroß gel-
ten solche Wohngrundstücke, deren bevorteilte Fläche 30 v.H. oder mehr über der 
von Wohngrundstücken in der jeweiligen Einrichtung ermittelte Durchschnittsgröße 
(durchschnittlich bevorteilte Fläche) liegt. Die Durchschnittsgröße beträgt 937 m².

  Die begrenzte Heranziehung übergroßer Wohngrundstücke im Sinne von Satz 1 
erfolgt in der Weise, dass übergroße Grundstücke in einer Größe von 1218 m² in 
vollem Umfang, hinsichtlich der diese Teilfläche bis um 50 von Hundert überstei-
genden Vorteilsfläche zu 50 von Hundert und wegen einer darüber hinaus bestehen-
den Vorteilsfläche zu 30 von Hundert herangezogen werden. Die o. g. Teilflächen 
entsprechen einer Fläche, die 30 % über der jeweiligen Durchschnittsgröße liegt. 

(2)  Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen 
Bedarf nach Anschluss an die zentrale öffentliche Schmutzwasseranlage auslösen 
oder nicht angeschlossen werden dürfen und auch tatsächlich nicht angeschlossen 
sind, bleiben auf Antrag beitragsfrei (§ 6 c Abs. 3 KAG-LSA).

  Der Beitragsfreiheit solcher Gebäude oder selbständiger Gebäudeteile wird da-
durch Rechnung getragen, dass sie bei der Ermittlung der Anzahl der Vollgeschosse 
unberücksichtigt bleiben. 

(3)  Ansprüche aus dem Beitragsschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestun-
det werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den 
Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet 
erscheint. Die Stundung kann generell nur gegen Antrag und Sicherheitsleistung 
gewährt werden. Ist die Einziehung nach Lage des Einzelfalls unbillig, können 
die Ansprüche ganz oder zum Teil erlassen werden. Die Entscheidung über Billig-
keitsmaßnahmen steht unter dem Vorbehalt, nach Beurteilung der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit im Einzelfall zu sozialverträglichen Belastungen zu gelangen. 
Für die Verwirklichung, die Fälligkeit und das Erlöschen von Ansprüchen aus dem 
Beitragsschuldverhältnis gelten insbesondere die §§ 218 bis 223, 224 Abs.1 und 2, 
§§ 225, 226, 227 Abs.1, §§ 228 bis 232, §§ 233 bis 240 der Abgabenordnung in der 
jeweils geltenden Fassung entsprechend. 

(4)   Werden Grundstücke landwirtschaftlich im Sinne von § 201 BauGB oder als Wald 
genutzt, ist der Beitrag solange zinslos zu stunden, wie das Grundstück zur Er-
haltung der Wirtschaftlichkeit des landwirtschaftlichen Betriebes genutzt werden 
muss. Dies gilt auch für die Fälle der Nutzungsüberlassung und Betriebsübergabe 
an Familienangehörige im Sinne von § 15 Abgabenordnung. Bei bebauten und tat-
sächlich angeschlossenen Grundstücken und Teilflächen davon gilt die Stundungs-
verpflichtung nur, wenn die Bebauung ausschließlich der landwirtschaftlichen Nut-
zung dient und die öffentliche Einrichtung nicht in Anspruch genommen wird.

(5)  Der Beitrag ist auch zinslos zu stunden, solange Grundstücke als Kleingärten im 
Sinne des Bundeskleingartengesetzes genutzt werden oder Grundstücke oder Teile 
davon aus Gründen des Naturschutzes mit einer Veränderungssperre belegt sind.

Abschnitt II
Schlussvorschriften

§ 9
Auskunfts- und Duldungspflicht

(1)  Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben dem TAV Börde jede Auskunft zu 
erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlich ist.

(2)  Der TAV Börde bzw. die von ihm Beauftragten können an Ort und Stelle ermitteln. 
Die nach Abs. 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen 
und in dem erforderlichen Umfange zu helfen.

§ 10
Anzeigepflicht

(1)  Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist dem TAV Börde sowohl 
vom Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzei-
gen.

(2)  Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben 
beeinflussen, so hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich dem Verband schrift-
lich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu 
geschaffen, geändert oder beseitigt werden.

§ 11
Datenverarbeitung

(1)  Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabenpflichten sowie 
zur Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3 Abs. 3 
DSG-LSA) der hierfür erforderliche personen- und grundstücksbezogenen Daten 
gemäß §§ 9 und 19 DSG-LSA (Vor- und Zuname der Abgabenpflichtigen und de-
ren Anschriften; Grundstücks- und Grundbuchbezeichnung) durch den TAV Börde 
zulässig.

(2)  Der TAV Börde darf die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches und 
des Melderechts bekanntgewordenen personen- und grundstücksbezogenen Daten 
für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich die Daten von den entsprechen-
den Ämtern (Finanz- und Steuer, Liegenschafts-, Einwohnermelde- und Grund-
buchamt) übermitteln lassen, was auch im Wege automatischer Abrufverfahren 
erfolgen kann.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

(1)  Ordnungswidrig i.S.v. § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG-LSA handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig

 a)  entgegen § 9 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erfor-
derlichen Auskünfte nicht erteilt;

 b)  entgegen § 9 Abs. 2 verhindert, dass der TAV Börde bzw. der von ihm Beauf-
tragte an Ort und Stelle ermitteln kann und die dazu notwendige Hilfe verwei-
gert;

 c)   entgegen § 10 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht 
innerhalb eines Monats schriftlich anzeigt;

  und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abga-
benvorteile zu erlangen (Abgabenverkürzung).

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 10.000,00 EUR ge-
ahndet werden.

§ 13
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt einen Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Oschersleben, den 24.02.2015

   
Zielske
Verbandsgeschäftsführerin 

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Satzung über die Erhebung von besonderen Herstellungsbeiträgen 
für die Schmutzwasserbeseitigung des Trink- und Abwasserverbandes Börde (Herstel-
lungsbeitrag-II-Satzung) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Oschersleben, den 27.02.2015

   
Zielske
Verbandsgeschäftsführerin
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